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Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz hat die bundesrechtlichen Bestimmungen und die Vorschriften der
Gesetzgebung des Kantons Bern über den Anspruch auf Vergütung von Kosten, die bei
Transporten von Bezügerinnen und Bezügern von Ergänzungsleistungen zur
nächstgelegenen Behandlungsstelle entstehen, zutreffend wiedergegeben ( Art. 14 Abs. 1
lit. e und Abs. 2 ELG ; Art. 6 Abs. 1 - 3 des Einführungsgesetzes des Kantons Bern zum
ELG vom 27. November 2008 und Art. 22 Abs. 1 der Einführungsverordnung des Kantons
Bern zum ELG vom 16. September 2009). Darauf wird verwiesen.

E. 2.1
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher Begründung richtig dargelegt, dass eine
Vergütung der Kosten für den Transport der Beschwerdeführerin zwischen ihrem
Aufenthaltsort in B.________ an den Wochentagen und in D.________ an den
Wochenenden nicht unter dem Titel Krankheits- und Behinderungskosten im Sinne von
Art. 14 ELG vergütet werden können, weil nach Abs. 1 lit. e dieser Bestimmung nur
Transporte zur nächstgelegenen Behandlungsstelle vergütet werden und auch aufgrund der
vorstehend zitierten Vorschriften des kantonalen Rechts kein Anspruch auf Übernahme der
Transportkosten nach ELG besteht. Diesen Erwägungen ist beizupflichten. Die
Beschwerdeführerin macht denn auch zu Recht nicht geltend, dass sie nach dem kantonalen
Recht Anspruch auf Vergütung dieser Kosten habe.

E. 2.2
Die in der Beschwerde erhobenen Einwendungen vermögen zu keinem abweichenden
Ergebnis zu führen.

E. 2.2.1
Die bereits vorinstanzlich vorgebrachte Behauptung, die Verneinung des Anspruchs auf
Vergütung der Transportkosten verletze das Grundrecht auf Familie und die Achtung des
Familienlebens gemäss Art. 13 und 14 BV sowie Art. 8 EMRK , ist unbegründet. Weder
Art. 13 Abs. 1 BV noch Art. 8 Ziff. 1 EMRK verleihen einen unmittelbaren Anspruch auf
finanzielle Leistungen zu Gunsten von Familien ( BGE 138 I 225 E. 3.5 S. 229 und E. 3.8.1
S. 231). Was Art. 8 Ziff. 1 EMRK betrifft, hat das Bundesgericht diesen Grundsatz im
Übrigen unlängst mit Bezug auf Leistungen der Invalidenversicherung bestätigt (Urteil
9C_6/2017 vom 17. Februar 2017). Dass die Nichtvergütung der Transportkosten im
Rahmen der Ergänzungsleistungen den Schutz des Familienlebens verletzen soll, vermag
die Beschwerdeführerin nicht plausibel zu begründen. Dass sich allenfalls die finanzielle
Situation der Familie verschlechtert oder andere Fahrgelegenheiten gesucht werden müssen,
wenn die Transportkosten nicht vergütet werden, stellt keinen Eingriff in das durch
Verfassung und EMRK geschützte Grundrecht auf Achtung der Familie dar.



E. 2.2.2
Nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermag die Versicherte schliesslich aus dem
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden
Personen (SR 831.26; in Kraft seit 1. Januar 2008; IFEG). Dieses Gesetz verleiht den
behinderten Personen keinen direkten Anspruch auf staatliche Leistungen, insbesondere
auch nicht auf solche gemäss ELG. Dies gilt auch für den in der Beschwerde erwähnten Art.
7 IFEG . Nach dieser Bestimmung, die sich im 2. Abschnitt des IFEG (Aufgaben der
Kantone) findet, beteiligen sich die Kantone soweit an den Kosten des Aufenthalts in einer
anerkannten Institution, dass keine invalide Person wegen dieses Aufenthalts Sozialhilfe
benötigt. In BGE 140 V 499 E. 5.1       S. 503 hat das Bundesgericht unter Hinweis auf Art.
7 IFEG bestätigt, dass die Kantone die Kosten für den Aufenthalt in einer nach diesem
Gesetz anerkannten Institution nicht aus Mitteln der Sozialhilfe bestreiten dürfen. Vielmehr
hätten sie dies mittels Subventionen an die entsprechende Institution oder mit direkten
Unterstützungsbeiträgen, etwa als Ergänzungsleistungen, zu tun.

Diese Aussage des Urteils richtet sich indessen an die beiden Kantone, zwischen welchen
streitig war, welcher die Kosten für die Unterbringung einer geistig und körperlich schwer
behinderten Person in einem Alters- und Pflegeheim zu übernehmen hat und steht in
keinem Zusammenhang mit der Höhe der einer versicherten Person in einem konkreten Fall
zustehenden Ergänzungsleistungen. Dass sich eine versicherte Person, die
Ergänzungsleistungen bezieht, unmittelbar auf Art. 7 IFEG berufen kann, um höhere
(Ergänzungs-) Leistungen einzufordern, die im Zusammenhang mit dem Aufenthalt in einer
anerkannten Institution stehen, hat das Bundesgericht nicht festgestellt. Derartiges ergibt
sich nicht aus dem IFEG, das sich mit Institutionen zur Förderung der Eingliederung
befasst.

E. 3
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der unterliegenden
Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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